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(54) EISENBAHNSCHWELLE

(57) Bei einer Eisenbahnschwelle (1) umfassend ei-
nen ersten Schwellenkörper (2) mit einer ersten Unter-
seite (4), einer ersten Oberseite (5) und einem ersten
Randbereich (6), und einen zweiten Schwellenkörper (3)
mit einer zweiten Unterseite (7), einer zweiten Oberseite
(8) und einem zweiten Randbereich (9), wobei der erste
Randbereich (6) mit einer Kupplungsanordnung (10) in
Längserstreckung mit dem zweiten Randbereich (9) ver-
bunden ist, wird vorgeschlagen, dass die Kupplungsan-
ordnung (10) wenigstens eine erste Teilkupplung (11)

und eine zweite Teilkupplung (12) aufweist, dass die ers-
te Teilkupplung (11) den ersten Randbereich (6) im Be-
reich der ersten Oberseite (5) mit dem zweiten Randbe-
reich (9) im Bereich der zweiten Oberseite (8) verbindet,
dass die zweite Teilkupplung (12) den ersten Randbe-
reich (6) im Bereich der ersten Unterseite (4) mit dem
zweiten Randbereich (9) im Bereich der zweiten Unter-
seite (7) verbindet, und dass die erste Teilkupplung (11)
und/oder die zweite Teilkupplung (12) wenigstens eine
Feder (13) und/oder einen Dämpfer aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Eisenbahnschwelle
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Eisenbahnschwellen bilden einen Teil des sog.
Gleisoberbaues einer Eisenbahnstrecke. Diese übertra-
gen die Lasten des Zuges von den Gleisen bzw. Schie-
nen, über die Schienenbefestigungen auf das darunter
angeordnete Schotterbett. Die Eisenbahnschwellen rei-
chen dabei seitlich jeweils über die Schienen hinaus. Bei
Normalspurweite von 1435 mm und einer üblichen Ge-
samtlänge einer Eisenbahnschwelle von 2300 mm bis
2700 mm steht die Eisenbahnschwelle an beiden Seiten
ca. 500 mm bis 600 mm über das Gleis hinaus. Diese
überstehende Fläche hilft die Belastung mit geringer Flä-
chenpressung gleichmäßig auf das Schotterbett zu über-
tragen.
[0003] Bereiche einer Eisenbahnstrecke an denen ei-
ne Weiche angeordnet ist, und ein Gleis abzweigt sind
gegenüber einer herkömmlichen Strecke problematisch.
In den Bereichen, in denen das abzweigende Gleis noch
sehr nahe an dem weiterführenden Gleis angeordnet ist,
werden sog. Langschwellen angeordnet, wobei alle
Schienen auf einer einzigen Eisenbahnschwelle ange-
ordnet sind. Derartige Eisenbahnschwellen werden auch
als Weichenschwellen bezeichnet.
[0004] Ab einem gewissen Abstand zwischen den bei-
den Gleisstrecken ist es erforderlich anstatt einer einzi-
gen sehr langen Schwelle zwei kürzere Schwellen ein-
zusetzen. Aufgrund des geringen Abstandes zwischen
den beiden Gleisen ist es jedoch nicht möglich, dass die-
se sog. Kurzschwellen symmetrisch ausgebildet sind.
Der seitliche "Überhang" ist bei diesen Schwellen auf
einer Seite, der sog. Innenseite, deutlich kürzer als auf
der anderen Seite, der sog. Außenseite. Dies führt beim
Überfahren dieser Stellen mit einem Zug dazu, dass die
Schwelle an der Innenseite, aufgrund der höheren Flä-
chenbelastung, stärker nachgibt und der Zug nach Innen
kippt. Da vor den Kurzschwellen eine, über beide Gleise
reichende und entsprechend lagestabile Langschwelle
verbaut ist, ist dieses nach Innen Kippen deutlich aus-
geprägt, und stellt eine massive Unstetigkeit dar. Die be-
treffenden Bereiche unterliegen dadurch erhöhten ma-
teriellen Belastungen, und sind entsprechend wartungs-
intensiv.
[0005] Es ist bekannt derartige Kurzschwellen mitein-
ander zu koppeln. Allerdings ist bislang keine derartige
Schwellenkupplung befriedigend. Insbesondere ist es
mit den bekannten gekoppelten Kurzschwellen gar nicht
oder nur unter sehr hohem Aufwand möglich einen sanf-
ten Übergang zwischen Langschwellen und Standard-
schwellen auszubilden.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher eine Eisen-
bahnschwelle der eingangs genannten Art anzugeben,
mit welcher die genannten Nachteile vermieden werden
können, und mit welcher die Belastungen der Schienen
und des Schotterbettes im Weichenbereich reduziert
werden können.

[0007] Erfindungsgemäß wird dies durch die Merkma-
le des Patentanspruches 1 erreicht.
[0008] Dadurch können Kräfte und Momente von ei-
nem der beiden Schwellenkörper auf den anderen über-
tragen werden. Dadurch kann ein sanfter Übergang von
der letzten Langschwelle eines Weichenbereichs zur
ersten Standardschwelle geschaffen werden. Dadurch
können die Belastungen der Schienen und des Schot-
terbettes im Weichenbereich reduziert werden. Bei einer
gegenständlichen Eisenbahnschwelle weisen die beiden
Schwellenkörper nach wie vor relative Freiheitsgrade zu-
einander auf, welche auch einen gewissen Versatz der
beiden Schwellenkörper zueinander zulassen, wobei je-
doch durch die Feder und/oder den Dämpfer eine ge-
dämpfte bzw. verzögerte Lastabtragung auch über den
"Nachbarschwellenkörper" möglich ist. Dadurch ist eine
deutlich verbesserte Haltbarkeit gegenüber vollkommen
starren Verbindungen gegeben.
[0009] Die Unteransprüche betreffen weitere vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung.
[0010] Ausdrücklich wird hiermit auf den Wortlaut der
Patentansprüche Bezug genommen, wodurch die An-
sprüche an dieser Stelle durch Bezugnahme in die Be-
schreibung eingefügt sind und als wörtlich wiedergege-
ben gelten.
[0011] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
beigeschlossenen Zeichnungen, in welchen lediglich be-
vorzugte Ausführungsformen beispielhaft dargestellt
sind, näher beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Anordnung aus Eisenbahnschwellen in
einem Weichenbereich für einen Gleiskörper;

Fig. 2 die Kupplungsanordnung einer gegenständli-
chen Eisenbahnschwelle mit jeweils den Verbindun-
gen zum ersten und zweiten Schwellenkörper im
Aufriss; und

Fig. 3 die Eisenbahnschwelle gemäß Fig. 2 im
Grundriss.

[0012] Die Fig. 1 und 2 zeigen jeweils ein Detail einer
Eisenbahnschwelle 1 umfassend einen ersten Schwel-
lenkörper 2 und einen zweiten Schwellenkörper 3, wobei
der erste Schwellenkörper 2 eine erste Unterseite 4 und
eine erste Oberseite 5 sowie in Längserstreckung einen
ersten Randbereich 6 aufweist, wobei der zweite Schwel-
lenkörper 3 eine zweite Unterseite 7 und eine zweite
Oberseite 8 sowie in Längserstreckung einen zweiten
Randbereich 9 aufweist, wobei der erste Randbereich 6
mit einer Kupplungsanordnung 10 im Wesentlichen in
Längserstreckung des ersten und zweiten Schwellenkör-
pers 2, 3 mit dem zweiten Randbereich 9 verbunden ist,
wobei die Kupplungsanordnung 10 wenigstens eine ers-
te Teilkupplung 11 und eine zweite Teilkupplung 12 auf-
weist, wobei die erste Teilkupplung 11 den ersten Rand-
bereich 6 im Bereich der ersten Oberseite 5 mit dem zwei-
ten Randbereich 9 im Bereich der zweiten Oberseite 8
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verbindet, wobei die zweite Teilkupplung 12 den ersten
Randbereich 6 im Bereich der ersten Unterseite 4 mit
dem zweiten Randbereich 9 im Bereich der zweiten Un-
terseite 7 verbindet, und wobei die erste Teilkupplung 11
und/oder die zweite Teilkupplung 12 wenigstens eine Fe-
der 13 und/oder einen Dämpfer aufweist.
[0013] Dadurch können Kräfte und Momente von ei-
nem der beiden Schwellenkörper 2, 3 auf den anderen
übertragen werden. Dadurch kann ein sanfter Übergang
von der letzten Langschwelle 30 eines Weichenbereichs
29 zur ersten Standardschwelle des Weichenbereichs
29 bzw. des Gleiskörpers geschaffen werden. Dadurch
können die Belastungen der Schienen und des Schot-
terbettes im Weichenbereich 29 reduziert werden. Bei
einer gegenständlichen Eisenbahnschwelle 1 weisen die
beiden Schwellenkörper 2,3 nach wie vor relative Frei-
heitsgrade zueinander auf, welche auch einen gewissen
Versatz der beiden Schwellenkörper 2, 3 zueinander zu-
lassen, wobei jedoch durch die Feder 13 und/oder den
Dämpfer eine gedämpfte bzw. verzögerte Lastabtragung
auch über den "Nachbarschwellenkörper" möglich ist.
Dadurch ist eine deutlich verbesserte Haltbarkeit gegen-
über vollkommen starren Verbindungen gegeben.
[0014] Gegenständliche Eisenbahnschwellen 1 sind
insbesondere für die Verlegung im Bereich von Weichen
an Eisenbahnstrecken bzw. einem Gleiskörper vorgese-
hen. Fig. 1 zeigt eine entsprechende Anordnung aus un-
terschiedlichen Eisenbahnschwellen 1, 30, 31, wobei
keine Schienen dargestellt sind, sondern lediglich die
Schienenauflager 32 an den Eisenbahnschwellen 1, 30,
31. Dabei ist gut zu erkennen, dass in dem Bereich in
dem sich die Gleise trennen sog. Langschwellen 30 ein-
gesetzt sind, welche auf nur einem Schwellenkörper vier
Schienenauflager 32 aufweisen. Im Anschluss an die
Langschwellen 30 sind sog. Kurzschwellen 31 verlegt.
Deutlich zu erkennen ist dabei, dass das, über das Schie-
nenauflager 32 nach innen überstehende Ende kürzer
ist, als das nach außen hin überstehende Ende.
[0015] Eine gegenständliche Eisenbahnschwelle 1 ist
insbesondere umfassend bzw. aus Beton ausgebildet,
wobei insbesondere vorgesehen ist, dass es sich um
sog. Spannbeton umfassend Spanndrähte 36 handelt.
[0016] Eine gegenständliche Eisenbahnschwelle 1 be-
steht aus wenigstens zwei Schwellenkörpern 2, 3, wobei
auch drei, vier oder mehr Schwellenkörper 2, 3 vorgese-
hen sein können. Nachfolgend wird eine Eisenbahn-
schwelle 1 mit einem ersten und einem zweiten Schwel-
lenkörper 2, 3 beschrieben.
[0017] Der erste Schwellenkörper 2 weist eine erste
Unterseite 4 und eine erste Oberseite 5 sowie in Längs-
erstreckung des ersten Schwellenkörpers 2 bzw. der Ei-
senbahnschwelle 1 einen ersten Randbereich 6 auf. Be-
vorzugt ist am ersten Randbereich 6 eine erste An-
schlussplatte 33 bzw. Abschlussplatte angeordnet, wel-
che bevorzugt als Metallplatte, insbesondere als Stahl-
platte, ausgebildet ist.
[0018] Der zweite Schwellenkörper 3 weist eine zweite
Unterseite 7 und eine zweite Oberseite 8 sowie in Längs-

erstreckung des zweiten Schwellenkörpers 3 bzw. der
Eisenbahnschwelle 1 einen zweiten Randbereich 9 auf.
Bevorzugt ist am zweiten Randbereich 9 eine zweite An-
schlussplatte 34 bzw. Abschlussplatte angeordnet, wel-
che bevorzugt als Metallplatte, insbesondere als Stahl-
platte, ausgebildet ist.
[0019] Bevorzugt sind die erste bzw. zweite An-
schlussplatte 33, 34 jeweils direkt mit den Spanndrähte
36 des jeweiligen Schwellenkörpers 2, 3 verbunden, wo-
durch eine besonders gute Lastübertragung durch die
gesamte Eisenbahnschwelle erzielt werden kann.
[0020] Die beschriebenen Randbereiche 6, 9 sind die
einander zugewandten Ränder bzw. Enden der beiden
Schwellenkörper 2, 3.
[0021] Der erste Randbereich 6 ist mit einer Kupp-
lungsanordnung 10 im Wesentlichen in Längserstre-
ckung des ersten und zweiten Schwellenkörpers 2, 3 mit
dem zweiten Randbereich 9 verbunden. Dabei ist vorge-
sehen, dass die Kupplungsanordnung 10 wenigstens ei-
ne erste Teilkupplung 11 und eine zweite Teilkupplung
12 aufweist, wobei bevorzugt weiters eine dritte Teilkupp-
lung 24 vorgesehen ist.
[0022] Es ist vorgesehen, dass die erste Teilkupplung
11 den ersten Randbereich 6 im Bereich der ersten Ober-
seite 5 mit dem zweiten Randbereich 9 im Bereich der
zweiten Oberseite 8 verbindet. Bei Belastung der Eisen-
bahnschwelle 1 mit einem Zug, treten in der Eisenbahn-
schwelle 1 im Bereich der Oberseiten 5, 8 in erster Linie
Druckspannungen in der Horizontalen bzw. parallel zu
den Oberseiten 5, 8 auf. Weiters treten Druckspannun-
gen in der Vertikalen bzw. normal zu den Oberseiten 5,
8 auf.
[0023] Es ist weiters vorgesehen, dass die zweite Teil-
kupplung 12 den ersten Randbereich 6 im Bereich der
ersten Unterseite 4 mit dem zweiten Randbereich 9 im
Bereich der zweiten Unterseite 7 verbindet. Bei Belas-
tung der Eisenbahnschwelle 1 mit einem Zug, treten in
der Eisenbahnschwelle 1 im Bereich der Unterseiten 4,
7 in erster Linie Zugspannungen in der Horizontalen bzw.
parallel zu den Unterseiten 4, 7 auf. Weiters treten Druck-
spannungen in der Vertikalen bzw. normal zu den Ober-
seiten 5, 8 bzw. Unterseiten 4, 7 auf.
[0024] Die erste Teilkupplung 11 und/oder die zweite
Teilkupplung 12 weist wenigstens eine Feder 13
und/oder einen Dämpfer auf. Dabei ist insbesondere vor-
gesehen, dass diese Feder 13 bzw. der Dämpfer ein ver-
bindendes Element der betreffenden Teilkupplung 11,
12 ist. Die Wirkungslinie der betreffenden Feder 13 bzw.
des Dämpfers ist im Wesentlichen entlang bzw. parallel
der Längserstreckung der Eisenbahnschwelle 1 ange-
ordnet.
[0025] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die
Feder 13 bzw. der Dämpfer verstellbar und/oder aus-
tauschbar bzw. lösbar befestigt ist. Dadurch können ein-
fach unterschiedliche Eisenbahnschwellen 1 mit unter-
schiedlich stark gekoppelten Schwellenkörpern 2, 3 ge-
schaffen werden. Dadurch ist es einfach möglich an einer
Weiche bzw. nachfolgend einer Weiche einen sanften

3 4 



EP 3 608 473 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Übergang von den Langschwellen 30 zu den sog. Stan-
dardschwellen zu schaffen, wobei eine harte Unstetigkeit
vermieden werden kann.
[0026] Die Feder 13 kann als jede Art einer Feder aus-
gebildet sein, beispielsweise als Metallfeder, Schrauben-
feder, Tellerfeder bzw. Elastomerfeder 14.
[0027] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Feder 13
und der Dämpfer als Feder/Dämpfer-Kombination aus-
gebildet sind.
[0028] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die
erste Teilkupplung 11 eine Elastomerfeder 14 aufweist.
Derartige Elastomerfedern 14 weisen gute Haltbarkeit
als Druckfeder auf. Zudem weisen diese eine hohe in-
nere Dämpfung auf, wodurch Schwingungen schnell ab-
gebaut werden. In diesem Sinne kann eine Elastomer-
feder 14 gleichsam als Feder 13 aber auch als Fe-
der/Dämpfer-Kombination angesehen werden.
[0029] Wie bereits dargelegt, ist insbesondere vorge-
sehen, dass die Feder 13 bzw. der Dämpfer verstellbar
bzw. austauschbar ist. Besonders bevorzugt und wie in
den Fig. 2 und 3 dargestellt, ist vorgesehen, dass die
Feder 13 mittels einer Vorspannvorrichtung 15 der ersten
Teilkupplung 11 verstellbar ist. Dadurch ist ein universel-
ler Einsatz der Eisenbahnschwelle 1 möglich, welche be-
sonders einfach vor Ort justiert werden kann. Dies kann
etwa mittels eines Drehmomentschlüssels erfolgen.
[0030] Die Einstellmöglichkeiten und damit die Ein-
setzbarkeit der gegenständlichen Eisenbahnschwelle 1
können noch dadurch weiters verbessert werden, dass
die erste Teilkupplung 11 wenigstens eine Längenver-
stelleinheit zur Anpassung eines Abstandes zwischen
dem ersten Randbereich 6 und dem zweiten Randbe-
reich 9 aufweist. Dabei kann weiters vorgesehen sein,
dass die Längenverstelleinheit und die Vorspannvorrich-
tung 15 einstückig ausgebildet sind. Dies kann etwa mit-
tels eines Schraubgewindes erfolgen.
[0031] Die zweite Teilkupplung 12 ist gemäß der be-
vorzugten Ausführungsform umfassend wenigsten ein
erstes, im Wesentlichen starres Metallzugelement 16
ausgebildet. Die Angabe "im Wesentlichen starr" be-
zeichnet dabei, dass das betreffende Metallzugelement
16 außer den materialeigenen Elastizitätseigenschaften
keine weiteren Federelemente aufweist. Da jedoch ein
Metall ein elastisches Verformungsverhalten aufweist, ist
dieses nicht starr im wörtlichen Sinne.
[0032] Bevorzugt ist das erste Metallzugelement 16,
wie dargestellt, als Metallband bzw. Flachmetallelement
ausgebildet. Es kann auch vorgesehen sein, dass das
erste Metallzugelement 16 als Drahtseil oder als Kette
ausgebildet ist.
[0033] Insbesondere ist als Metall Stahl vorgesehen,
wobei in Bereichen mit besonders hoher Korrosionsnei-
gung auch Bronze vorgesehen sein kann.
[0034] Wenngleich sich Metall für die praktische Um-
setzung anderen Werkstoffen deutlich überlegen gezeigt
hat, kann alternativ vorgesehen sein, dass anstatt eines
oder mehrere Metallzugelemente 16 ein oder mehrere
Zugelemente aus einem nichtmetallischen Werkstoff

verwendet werden. Insbesondere kann ein solches Zu-
gelement umfassend Kohlenstofffasern und/oder Ara-
midfaser und/oder Dyneemafasern ausgebildet sein.
[0035] Bevorzugt ist vorgesehen, dass das wenigstens
eine erste Metallzugelement 16 wenigstens ein Ab-
standsanpassungsmittel 17 zur Anpassung eines Ab-
standes zwischen dem ersten Randbereich 6 und dem
zweiten Randbereich 9 aufweist, wodurch eine derartige
Eisenbahnschwelle 1 an unterschiedliche Einsatzumge-
bungen angepasst werden kann, und mit nur einer Art
an Eisenbahnschwellen 1 der bereits beschriebene sanf-
te Übergang an der Weiche umgesetzt werden kann.
[0036] Eine besonders einfache Anpassbarkeit sowie
eine besonders einfache Umsetzung eines Abstandsan-
passungsmittels 17 ist gegeben, wenn das Abstandsan-
passungsmittel 17 wenigstens ein Langloch 18 an dem
ersten Metallzugelement 16 umfasst.
[0037] Besonders bevorzugt, und wie in Fig. 3 darge-
stellt, ist vorgesehen, dass die zweite Teilkupplung 12
weiters ein zweites Metallzugelement 19 aufweist, dass
das erste Metallzugelement 16 eine erste Seitenfläche
20 des ersten Schwellenkörpers 2 mit einer ersten Sei-
tenfläche 21 des zweiten Schwellenkörpers 3 verbindet,
und dass das zweite Metallzugelement 19 eine zweite
Seitenfläche 22 des ersten Schwellenkörpers 2 mit einer
zweiten Seitenfläche 23 des zweiten Schwellenkörpers
3 verbindet. Die beiden Metallzugelemente 16, 19 sind
dabei bevorzugt jeweils seitlich an den Anschlussplatten
33, 34 befestigt, insbesondere angeschraubt.
[0038] Hinsichtlich den bevorzugten Ausführungs-
bzw. Implementierungsvarianten des zweiten Metallzu-
gelements 19 wird auf die Ausführungen zum ersten Me-
tallzugelement 16 verwiesen, welche allesamt anwend-
bar bzw. anzuwenden sind.
[0039] Wie einleitend bereits angedacht, ist bevorzugt
vorgesehen, dass die Kupplungsanordnung 10 wenigs-
tens eine dritte Teilkupplung 24 aufweist. Die dritte Teil-
kupplung 24 ist bevorzugt räumlich zwischen der ersten
Teilkupplung 11 und der zweiten Teilkupplung 12 ange-
ordnet, bzw. im Bereich einer Mitte zwischen den Ober-
seiten 5, 8 und den Unterseiten 4, 7 der beiden Schwel-
lenkörper 2, 3. Die dritte Teilkupplung 24 ist dazu aus-
gebildet vertikale Querkräfte 25 vom ersten Schwellen-
körper 2 auf den zweiten Schwellenkörper 3 bzw. vom
zweiten Schwellenkörper 3 auf den ersten Schwellenkör-
per 2 zu übertragen. In Fig. 2 ist symbolisch ein Vektor
einer entsprechenden vertikalen Querkraft 25 einge-
zeichnet. Insbesondere ist die dritte Teilkupplung 24 da-
bei weiters derart ausgebildet, dass diese keine horizon-
talen Querkräfte zwischen den beiden Schwellenkörpern
2, 3 übertragen kann.
[0040] Die dritte Teilkupplung 24 kann an sich als jeg-
liche Art einer Kupplung ausgebildet sein, welche die be-
sagten Querkräfte übertragen kann. Insbesondere kann
die dritte Teilkupplung 24 umfassend einer Reibverbin-
dung, einer formschlüssigen Verbindung, etwa einer Ver-
zahnung, bzw. einer Verschraubung ausgeführt sein.
[0041] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die
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dritte Teilkupplung 24 umfassend ein Gelenk 26 ausge-
bildet ist, und dass eine Drehachse 27 des Gelenks 26
im Wesentlichen vertikal angeordnet ist. Dadurch kann
eine robuste dritte Teilkupplung 24 realisiert werden, wel-
che zudem keine Querkräfte in horizontaler Ebene über-
trägt. Dadurch kann sowohl eine gute Kraftübertragung
wie auch eine hohe Flexibilität innerhalb der Eisenbahn-
schwelle 1 erreicht werden.
[0042] Die Flexibilität bzw. Nachgiebigkeit kann noch
weiters dadurch erhöht werden, dass eine Gelenkachse
35 des Gelenks 26 federnd nachgiebig in dem Gelenk
26 gelagert ist. Hiezu ist insbesondere vorgesehen, dass
an der Gelenkachse 35 Federscheiben 28 angeordnet
sind, welche insbesondere umfassend ein Elastomer
ausgebildet sind.
[0043] Die dritte Teilkupplung 24 weist in der bevor-
zugten Ausführungsform zwei parallele Lagerfortsätze
auf, welche an der ersten Anschlussplatte 33 befestigt,
insbesondere angeschweißt, sind. In diesen beiden La-
gerfortsätzen ist die Gelenkachse 35 gelagert. An der
zweiten Anschlussplatte 34 ist ein weiterer Lagerfortsatz
angeordnet, welcher an der Gelenkachse 35 angreift.

Patentansprüche

1. Eisenbahnschwelle (1) umfassend einen ersten
Schwellenkörper (2) und einen zweiten Schwellen-
körper (3), wobei der erste Schwellenkörper (2) eine
erste Unterseite (4) und eine erste Oberseite (5) so-
wie in Längserstreckung einen ersten Randbereich
(6) aufweist, wobei der zweite Schwellenkörper (3)
eine zweite Unterseite (7) und eine zweite Oberseite
(8) sowie in Längserstreckung einen zweiten Rand-
bereich (9) aufweist, wobei der erste Randbereich
(6) mit einer Kupplungsanordnung (10) im Wesent-
lichen in Längserstreckung des ersten und zweiten
Schwellenkörpers (2, 3) mit dem zweiten Randbe-
reich (9) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kupplungsanordnung (10) wenigstens eine
erste Teilkupplung (11) und eine zweite Teilkupp-
lung (12) aufweist, dass die erste Teilkupplung (11)
den ersten Randbereich (6) im Bereich der ersten
Oberseite (5) mit dem zweiten Randbereich (9) im
Bereich der zweiten Oberseite (8) verbindet, dass
die zweite Teilkupplung (12) den ersten Randbe-
reich (6) im Bereich der ersten Unterseite (4) mit dem
zweiten Randbereich (9) im Bereich der zweiten Un-
terseite (7) verbindet, und dass die erste Teilkupp-
lung (11) und/oder die zweite Teilkupplung (12) we-
nigstens eine Feder (13) und/oder einen Dämpfer
aufweist.

2. Eisenbahnschwelle (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Feder (13) und/oder der
Dämpfer verstellbar und/oder austauschbar ist.

3. Eisenbahnschwelle (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-

durch gekennzeichnet, dass die erste Teilkupp-
lung (11) eine Elastomerfeder (14) aufweist.

4. Eisenbahnschwelle (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder
(13) mittels einer Vorspannvorrichtung (15) der ers-
ten Teilkupplung (11) verstellbar ist.

5. Eisenbahnschwelle (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Teilkupplung (11) wenigstens eine Längenverstel-
leinheit zur Anpassung eines Abstandes zwischen
dem ersten Randbereich (6) und dem zweiten Rand-
bereich (9) aufweist.

6. Eisenbahnschwelle (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Teilkupplung (12) umfassend wenigsten ein erstes,
im Wesentlichen starres Metallzugelement (16), ins-
besondere ein Metallband, ausgebildet ist.

7. Eisenbahnschwelle (1) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das wenigstens eine erste
Metallzugelement (16) wenigstens ein Abstandsan-
passungsmittel (17) zur Anpassung eines Abstan-
des zwischen dem ersten Randbereich (6) und dem
zweiten Randbereich (9) aufweist.

8. Eisenbahnschwelle (1) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Abstandsanpassungs-
mittel (17) wenigstens ein Langloch (18) an dem ers-
ten Metallzugelement (16) umfasst.

9. Eisenbahnschwelle (1) nach einem der Ansprüche
6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Teilkupplung (12) weiters ein zweites Metallzugele-
ment (19) aufweist, dass das erste Metallzugele-
ment (16) eine erste Seitenfläche (20) des ersten
Schwellenkörpers (2) mit einer ersten Seitenfläche
(21) des zweiten Schwellenkörpers (3) verbindet,
und dass das zweite Metallzugelement (19) eine
zweite Seitenfläche (22) des ersten Schwellenkör-
pers (2) mit einer zweiten Seitenfläche (23) des zwei-
ten Schwellenkörpers (3) verbindet.

10. Eisenbahnschwelle (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kupp-
lungsanordnung (10) wenigstens eine dritte Teil-
kupplung (24) aufweist, welche dritte Teilkupplung
(24) zur Übertragung von vertikalen Querkräften (25)
zwischen dem ersten Schwellenkörper (2) und dem
zweiten Schwellenkörper (3) ausgebildet ist.

11. Eisenbahnschwelle (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die dritte Teilkupplung (24)
im Bereich einer Mitte zwischen den Oberseiten (5,
8) und den Unterseiten (4, 7) der beiden Schwellen-
körper (2, 3) angeordnet ist.
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12. Eisenbahnschwelle (1) nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die dritte Teilkupp-
lung (24) umfassend ein Gelenk (26) ausgebildet ist,
und dass eine Drehachse (27) des Gelenks (26) im
Wesentlichen vertikal angeordnet ist.

13. Eisenbahnschwelle (1) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Gelenkachse (35) des
Gelenks (26) federnd nachgiebig in dem Gelenk (26)
gelagert ist.

14. Eisenbahnschwelle (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder
(13) und der Dämpfer als Feder/Dämpfer-Kombina-
tion ausgebildet sind.

15. Gleiskörper, insbesondere Weichenabschnitt (29)
des Gleiskörpers, mit wenigstens einer Eisenbahn-
schwelle (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 14.
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